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ADDENDUM ZUM VERMERK 
des Vorsitzes 
für den AStV/Rat 
Nr. Vordok.: 13908/13 DROIPEN 111 JAI 804 ECOFIN 812 UEM 318 GAF 42 CODEC 2080 
Nr. Komm.dok.: 6152/13 DROIPEN 11 JAI 81 ECOFIN 92 UEM 18 GAF 3 CODEC 268 

(COM(2013) 42 final) 
Betr.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen Geldfälschung 
und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates [erste Lesung] 
- Allgemeine Ausrichtung 

 
 

Nach der AStV-Tagung vom 2. Oktober 2013 wird der Text in der Fassung der Anlage zu 

Dokument 14085/13 unverändert beibehalten. Lediglich Italien hält seine Vorbehalte zu den 

Artikeln 3 und 5 aufrecht. Luxemburg hat seinen allgemeinen Prüfungsvorbehalt zurückgezogen 

und Finnland hat seinen Parlamentsvorbehalt zurückgezogen. 
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